
Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich III - Bauen, Planung, Umwelt 
Sachbearbeiter/in: Matthias Müller 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 28.10.2013 
Vorlage FB III/2089/2013 

 
TOP 
 

Betreff 
Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung des Entwurfes der 3. Änderung 
des Flächennutzungsplanes "Hammerstein" 
 

Beschlussentwurf: 
 
Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und Umwelt beschließt 
die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Hammerstein“ gemäß §3 Abs. 2 BauGB. 
 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschafts-
förderung und Umwelt 

07.11.2013 öffentlich 

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Rat der Stadt Hückeswagen hat am 24.06.2010 die Durchführung der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für den Bereich Hammerstein beschlossen. Der Abwägungs- und 
Feststellungsbeschluss wurde am 25.06.2013 beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die 
3. Flächennutzungsplanänderung der Bezirksregierung zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Die Bezirksregierung teilte mit, dass eine Genehmigung mit Blick auf das Urteil 4 CN 3.12 
des BVerwG vom 18.07.2013 nicht erfolgen kann. In der Begründung des Urteils (s. Anlage) 
wird angeführt, dass in der Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung nach §3 Abs. 2 
BauGB ausführlicher dargestellt werden muss, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, um eine hinreichende Anstoßwirkung der Bekanntmachung zu entfalten. Das 
BVerwG stellt in dem Urteil fest, dass die bisherige Planungspraxis mit einem Verweis auf 
die „wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen“ nicht ausreichend 
ist. 
 
Um den formalen Anforderungen, die sich durch dieses aktuelle Urteil ergeben, gerecht zu 
werden, ist eine erneute öffentliche Auslegung nach §3 Abs. 2 BauGB mit entsprechend er-
weitertem Bekanntmachungstext notwendig. 
 



Der Entwurf der 3. Flächennutzungsplanänderung soll daher erneut öffentlich ausgelegt wer-
den. Parallel werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange über den Auslegungszeitraum informiert. 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Planungskosten trägt der Lebenshilfe NRW e.V. 
 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 
FB    
Kenntnis 
genommen    
 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Matthias Müller 
 
Anlagen: 
 
Planzeichnung 
Begründung 
Umweltbericht 
Urteil BVerwG 4 CN 3.12 (vom 18. Juli 2013) 
 
 


